
Gewünschter Parteiaufbau 

Aufteilung in 4+1 Organe: 

• Parteitag: Wählt die anderen Organe. Stimmt in strittigen Fällen über Programm und Satzung ab.
• Vorstand: Führt die Geschäfte nach Satzung und vertritt das Programm nach außen. Kann in strittigen dringenden 

Fällen das Programm bestimmen. Erteilt den Mitgliedern die Zugangsberechtigung zum Abstimmen über das Programm.
• Schiedsgericht: Richtet auf Anruf über einzelne Mitglieder sowie Aktionen der anderen Organe nach Satzung.
• Urabstimmungskommission: Ermöglicht das Abstimmen der Mitglieder über Satzung und Programm. Stellt Abstimmung 

neutral ein. Vielleicht auch „Moderation“ der Diskussion darüber. 
• Mitglieder: Stimmen über Programm ab. Entsenden Mitglieder zum Parteitag.

Aufteilung nach Gewalten:

Legislative (gesetzgebende) Gewalten:
• Mitglieder (Urabstimmung), Parteitag, Vorstand 

Exekutive (ausführende) Gewalten:
• Vorstand, Urabstimmungskommission

Judikative (rechtsprechende) Gewalt:
• Schiedsgericht
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